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1. Überblick 

1. Einleitung: Das Tatbestandsprinzip als Ausgangspunkt 

Ein Vertragspartner haftet für den Schaden eines vertragsfremden Dritten 
grundsätzlich nur dann, wenn dem Dritten gegenüber ein (vertraglicher 
oder ausservertraglicher) Haftungstatbestand erfüllt ist, d.h. wenn der 
Dritte direkt (unmittelbar) geschädigt ist (sog. Tatbestandsprinzip1

). Ist 
der Dritte blass indirekt (mittelbar) geschädigt, so haftet der Vertrags
partner für den Drittschaden nur ausnahmsweise: in den Fällen der sog. 
Drittschadensliquidation. Anspruchsberechtigt ist aber regelmässig nicht 
der Dritte, sondern der Vertragspartner, dem gegenüber der Haftungstat
bestand erfüllt ist. Wo hingegen der Dritte direkt geschädigt ist, steht -
selbstverständlich - ihm der Anspruch auf Schadenersatz zu. 

2 Wer als direkt bzw. blass indirekt geschädigt anzusehen ist, hängt von der 
jeweiligen Haftungsnorm ab. Im Bereich der Verschuldenshaftung (Art. 
41, 97 OR usw.) ist massgebliches Kriterium die Schutzrichtung der ver
letzten Pflicht. Es ist also jeweils zu prüfen, zu wessen Gunsten die ver
letzte Pflicht besteht bzw. bestand. Ausservertragliche Pflichten können 
gegenüber beliebigen Personen bestehen, gegenüber einem Drillen eben
so gut wie gegenüber dem Vertragspartner. Demgegenüber bestehen ver
tragliche Pflichten im Allgemeinen nur zugunsten des Vertragspartners. 
Eine Drittbegünstigung kann vorab durch Forderungszession (Art. 164 
OR) herbeigeführt werden. Weitere Ausnahmen begründen der echte 
Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 2 OR) und der Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter. Im ersten Fall besteht gegenüber einem 
Dritten eine Leistungspflicht, im zweiten Fall eine vertragliche Neben
pflicht (Schutzpflicht). In beiden Fällen entsteht die Drittbegünstigung -
anders als im Falle der Zession - unmittelbar mit Vertragsabschluss. 

3 Wenn etwa ein Verkäufer mit der Lieferung der Kaufsache schuldhaft in Verzug 
gerät, so kann grundsätzlich nur der Käufer Ansprüche aus Art. 103 OR geltend ma
chen und er kann nur seinen eigenen Schaden ersetzt verlangen, nicht beispielsweise 
auch den Schaden, der wegen der Lieferverzögerung bei einem Abnehmer eintritt. Ist 
aber im Kaufvertrag abgemacht, dass der Verkäufer direkt den Abnehmer zu beliefern 
hat und dieser die Lieferung selbständig fordern kann (echter Vertrag zugunsten eines 

VON SCHROETER, S. 343. 
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Dritten), so hat der Abnehmer im Falle verspäteter Lieferung Anspruch auf Ersatz 
seines Verspätungsschadens. 

Im Folgenden wird vorerst (2. und 3.) auf die Liquidation direkter Dritt- 4 
schäden, dann (4. und II.) auf die Liquidation indirekter Drittschäden 
(Drittschadensliquidation) eingegangen. Hinsichtlich der Drittschadens
liquidation interessiert immer nur die vertragliche Haftung, also die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen vertraglich für einen Drittschaden 
gehaftet wird. 

2. Liquidation direkter Drittschäden: Ausservertragliche 
Haftung 

Das Gesetz kennt keine speziellen Bestimmungen zur Frage, unter wel- 5 
chen Voraussetzungen ein Vertragspartner einem Dritten ausservertrag
lich haftbar wird. Es gelten also die allgemeinen Haftungsbestimmungen 
wie etwa Art. 41 Abs. 1 und 55 OR. Die Tatsache, dass sich jemand ver
traglich verpflichtet hat, kann sich aber im Rahmen der einschlägigen 
Haftungsbestimmungen auswirken. Insbesondere kann aus der Übernah
me einer vertraglichen Verpflichtung eine Garantenstellung resultieren, 
welche dazu verpflichtet, Schaden von absolut geschützten Rechtsgütern 
eines Dritten durch positives Tun abzuwenden. Wer sich beispielsweise 
als Ingenieur verpflichtet, anstelle des Bauherrn für die Sicherung der 
umliegenden Grundstücke zu sorgen, ist hierzu nicht nur dem Bauherrn 
(vertraglich) verpflichtet, sondern auch (ausservertraglich) den Eigentü
mern der betreffenden Grundstücke. Er hat dann gleichsam in Vertretung 
des Auftraggebers für die Gefahrenabwehr zu sorgen. Verletzt er seine 
Pflichten schuldhaft, trifft ihn gegenüber den Eigentümern der Nachbar
liegenschaften eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR (vgl. BGE 
4C.296/l999 vom 28.1.2000, wo die Haftung allerdings verneint wurde). 

Beispiel (BGE 4C.296/1999 vom 28.1.2000, abgedruckt bei KOLLER, BRT SG, S. 55 6 
ff.): Jaroslav und Vera Caesar sind Eigentümer einer Liegenschaft in Lauerz. Auf den 
darunter liegenden Grundstücken erstellte deren damaliger Eigentümer, Isidor Zür
cher, in den Jahren 1990 und 1991 zwei Doppeleinfamilienhäuser. Als Ingenieurin 
zog Zürcher die A. Gürber AG bei. Im Rahmen der Aushubarbeiten, die vom Bau
herrn ausgeführt wurden, kam es wiederholt zu Böschungsbrüchen und Instabilitäten, 
welche in der zweiten Bauetappe das Grundstück des Ehepaars Caesar sowie deren 
Haus in Mitleidenschaft zogen. In der Folge belangten die Eheleute Caesar die A. 
Gürber AG auf Schadenersatz im Betrag von CHF 528'050.45. Sie bekamen vor Be
zirksgericht und Kantonsgericht Schwyz Recht. Das Kantonsgericht führte u.a. aus, 
die Beklagte sei als Ingenieurin verpflichtet gewesen, zum Schutz umliegender 
Grundstücke konkrete Anweisungen über die auf der Baustelle zu treffenden Siehe-
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rungsmassnahmen zu erteilen sowie bei Fehlhandlungen korrigierend einzugreifen. 
Diesen Pflichten sei sie nur ungenügend nachgekommen und hafte daher nach Art. 41 
Abs. 1 OR. Das Bundesgericht hat die Klage - wie erwähnt - abgewiesen, allerdings 
mit unzureichender Begründung und im Ergebnis m.E. zu Unrecht2

. 

7 Die Übernahme einer vertraglichen Verpflichtung kann auch eine ausser
vertragliche Pflicht zum Schutz fremden Vermögens begründen. Die 
schuldhafte Verletzung solcher Pflichten fällt zwar unter Art. 41 Abs. 1 
OR, doch konkurriert damit u.U. eine spezielle Deliktsregel, insbesondere 
der ungeschriebene Art. 41 Abs. 3 OR3

• Das Bundesgericht will neuer
dings anstelle des Deliktsrechts die Grundsätze über die Vertrauenshaf
tung, welche es als Haftung «zwischen Vertrag und Delikt» begreift, zum 
Tragen bringen (BGB 130 III 345 ff.)4. 

8 Beispiel (in Anlehnung an BGE 130 III 345 ff.): A. ist Architekt und Liegenschaften
schätzer. Im Jahre 1994 verfasste er im Auftrag von X. einen SchätZ1.1ngsbericht iiber 
dessen Haus. Im Schätzungsbericht fanden sich keine Hmwe1se auf Mängel der Lie
genschaft. Zwei Jahre später liess X. den Schätzungsbericht dem Ehepaar B„ das am 
Kauf seiner Liegenschaft interessiert war, zukommen. Das Ehepaar B. erwarb die 
Liegenschaft und stellte kurz nach Besitzantritt fest, «dass sich beim Vordach Prob
leme stellen könnten>>. Eine daraufhin in Auftrag gegebene Expertise brachte zahlrei
che Mängel betr. Vordach, Dachkonstruktion, Statik und Keller zu Tage. Die Eheleute 
B. liessen die Mängel beheben und verlangten die Sanierungskosten von A. ersetzt. 
Die kantonalen Instanzen hiessen eine entsprechende Klage gut, das Bundesgericht 
wies sie hingegen ab - wohl zu Unrecht: Wer einen nicht nur für den Auftraggeber, 
sondern auch für einen Dritten bestimmten Schätzungsbericht verfasst, hat ihn im 
Interesse des Dritten wahrheitsgemäss zu verfassen. Verletzt er diese Pflicht schuld
haft, wird er dem Dritten haftbar, soweit dieser im Vertrauen auf die Korrektheit des 
Berichts schädigende Dispositionen (hier: Festsetzung des Preises ohne Berücksichti
gung der Sanierungskosten) trifft. Vorliegend dürften diese Haftungsvoraussetzungen 
erfüllt gewesen sein5

• 

9 Zu beachten ist, dass die Übernahme einer vertraglichen Pflicht für sich 
allein letztlich niemals unmittelbar eine ausservertragliche Pflicht be
gründet. Es müssen immer besondere Umstände vorliegen, welche 

6 

KOLLER, BRT SG, S. 14 ff. 
Siehe dazu KOLLER, BRT SG, Rn. 40 ff„ 52 ff. 
Eine Vertrauenshaftung kommt aber zum Vornherein nur bei Verletzung einer 
vertrauensschützenden Pflicht in Betracht (KOLLER, BRT SG, Rn. 52), m.E. ist die 
Vertrauenshaftung bundesgerichtlicher Prägung generell abzulehnen (a.a.O„ Rn. 
65 ff.). 
KOLLER, BRT SG, Rn. 76 ff. 



DRITTllAFTUNG EINER VERTRAGSPARTEI 

pflichtbegründend wirken, so etwa im Beispiel von Rn. 6 der Umstand, 
dass der Ingenieur an die Stelle des Bauherrn getreten ist, im Beispiel von 
Rn. 8 der Umstand, dass der Schätzer einen Vertrauenstatbestand gegen
über einem Dritten geschaffen hat. 

3. Liquidation direkter Drittschäden: Vertragliche Haftung 

Ob ein Vertragspartner einem Dritten gegenüber vertraglich haftet, beur- 10 
teilt sich nach den allgemeinen vertraglichen Haftungsnormen. Wo die 
Haftung - wie meist - eine Pflichtverletzung voraussetzt, muss die ver
letzte Pflicht gegenüber dem geschädigten Dritten bestehen bzw. bestan-
den haben. Solche Pflichten erzeugen vor allem die drittbegünstigenden 
Verträge: der Vertrag zugunsten und der Vertrag mit Schutzwirkung zu
gunsten eines Dritten (s. bereits oben Rn. 2). 

1. Echter Vertrag zugunsten eines Dritten. Beim Vertrag zugunsten 11 
eines Dritten lässt sich jemand (Versprechensempfänger) eine Leistung 
an einen Dritten versprechen. Um einen unechten Vertrag zugunsten Drit-
ter handelt es sich, wenn (nur) der Versprechensempfänger berechtigt ist, 
die Leistung an den Dritten zu verlangen. Steht das Forderungsrecht hin
gegen auch dem Dritten zu, ist dieser also - wiewohl nicht Vertragspart-
ner - Gläubiger, so handelt es sich um einen echten Vertrag zugunsten 
eines Dritten (Art. 112 Abs. 2 OR, 262 Abs. 3, 399 Abs. 3 OR)6

. Verletzt 
der Schuldner das Forderungsrecht des Dritten, indem er ganz oder teil
weise nicht erfüllt, so wird er diesem nach den einschlägigen vertragli
chen Haftungsregeln (Art. 97, 101, 103 ff. OR usw.) haftbar. Daneben ist 
freilich auch der Vertragspartner berechtigt, Entschädigung des Dritten zu 
verlangen. Dieser Anspruch ist die konsequente Fortentwicklung seines 
Anspruchs auf Leistung an den Dritten. 

Beispiel 1 (BJM 1990, S. 133 ff. mit unwesentlichen Sachverhaltsänderungen): Meier 12 
hatte für sich und seine Frau bei der A. AG Ferien in einem afrikanischen Land ge
bucht. Während der Ferien erkrankten Meier und seine Frau an einer Salmonellenin
fektion, welche darauf zurückzuführen war, dass Meiers im Reisehotel verdorbenes 
Fleisch genossen hatten. Meier verlangte von der A. AG klageweise Ersatz seines 
Schadens, seine Frau Ersatz des ihrigen. Das Obergericht des Kantons BL hat beide 
Klagen gutgeheissen und u.a. ausgeführt, der von Meier geschlossene Vertrag sei 

Im Einzelfall ist auch denkbar, dass aussch!iesslich der Dritte Gläubiger ist. 
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hinsichtlich seiner Frau als echter Vertrag zugunsten Dritter aufzufassen. Frau Meier 
habe daher - wiewohl nicht Vertragspartnerin - einen eigenen Anspruch auf Leistung 
gegen die A. AG. gehabt, es stehe ihr somit auch ein eigener Anspruch aus Art. 
97/101 OR zu. Es hätte Meier aber auch offen gestanden, nebst dem eigenen Schaden 
auch denjenigen seiner Frau einzuklagen. - Beispiel 2 (BGE 83 II 277): Christoffel 
versprach dem Landwirt Hänny am 23. Februar 1954, Holz zu schlagen. Hänny ver
pflichtete sich, die Arbeiter von Christoffel gegen Unfall zu versichern, unterliess 
dann jedoch den Abschluss einer solchen Versicherung. In der Folge verunfallte einer 
der Arbeiter Christoffels, Cadisch; er wurde von einem rollenden Baumstamm getrof
fen und erlitt einen Beinbruch. Das Bundesgericht entschied, Hänny habe den Scha
den, der dem Cadisch aus dem Nichtabschluss der Versicherung entstanden war (ent
gehende Versicherungsleistung), zu ersetzen (Art. 97 Abs. 1 OR). Dabei nahm es 
einen echten Vertrag zugunsten des Cadisch an und gewährte demzufolge diesem den 
Schadenersatzanspruch. 

13 2. Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten hat mit 
dem echten Vertrag zugunsten Dritter gemein, dass gegenüber einem 
Dmten vertragliche Pfhdtleu uesid1e11. IuJe:. lrn11Jdt t:S sich L1icht Uül 

Leistungspflichten (der Dritte ist daher nicht Gläubiger), sondern um 
blosse Schutzpflichten (daher Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Drit
ter). Dittbegünstigende Schutzpflichten können - selbstverständlich -
vertraglich vereinbart werden 7 oder sich aus dem hypothetischen Partei
willen ergeben, also das Resultat ergänzender Vertragsauslegung sein. 
Beides kommt jedoch kaum vor. Eine Ausnahme macht der echte Vertrag 
zugunsten eines Dritten (weshalb dieser ohne weiteres auch Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten eines Dritten ist): Das Schuldverhältnis zwi
schen dem Schuldner und dem Dritten beschränkt sich - nach dem Willen 
der Vertragsparteien - nicht auf das Forderungsrecht, vielmehr umfasst es 
auch Nebenpflichten, gleich wie wenn der Dritte selbst den Vertrag ge
schlossen hätte. Daher hat beispielsweise der Schuldner bei der Leis
tungsbewirkung auf die absolut geschützten Güter des Dritten «vertrag
lich» Rücksicht zu nehmen und wird dementsprechend im Falle schuld
hafter Pflichtverletzung vertraglich haftbar. Bei anderen Verträgen als 
dem echten Vertrag zugunsten Dritter lassen sich Schutzwirkungen zu
gunsten eines Dritten nur selten auf den Vertragswillen zurück.führen. 
Insbesondere hilft auch die ergänzende Vertragsauslegung meist nicht 
weiter, weil der Vertrag keinerlei konkrete Anhaltspunkte aufweist, wel
che für eine Drittbegünstigung im umschriebenen Sinne sprechen. Im 
Regelfall kann sich daher nur fragen, ob drittbegünstigende Schutzpflich-

URBAN, S. 178. 
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ten im Wege der Gesetzesergänzung zu begründen sind. M.E. ist dies zu 
verneinen: Wo sich ein vertraglicher Drittschutz rechtfertigt, ist dem Drit
ten mit dem Institut der Drittschadensliquidation, nicht dem Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter, zu «helfen». Dementsprechend ist- bei 
gegebenen Haftungsvoraussetzungen - der Vertragspartner befugt, den 
Drittschaden zu liquidieren (Weiteres nun sogleich unter 4.)'. 

4. Liquidation indirekter Drittschäden: Drittschadens
liquidation (Überblick) 

1. Für indirekte Schäden eines Dritten haftet ein Vertragspartner - wie 14 
gesehen - auch bei gegebenem Haftungstatbestand grundsätzlich nicht. 
Weder hat der Dritte einen eigenen Schadenersatzanspruch, noch kann 
der anspruchsberechtigte Vertragspartner den Drittschaden liquidieren. 
Vorbehalten sind vorab die Fälle der sog. uneigentlichen (unechten) 
Drittschadensliquidation: Hat das Verhalten des Haftpflichtigen dazu 
geführt, dass der Anspruchsberechtigte einem Dritten seinerseits ersatz
pflichtig ist (z.B. nach Art. 101 [siehe das Beispiel 1 in Rn. 15] oder 104 
OR [siehe das Beispiel 2 in Rn. 15]), so kann der Anspruchsberechtigte 
verlangen, dass ihn der Haftpflichtige von seiner Ersatzpflicht gegenüber 
dem Dritten befreit, sei es durch Zahlung an den Dritten, sei es durch 
externe Schuldübernahme (vgl. Art. 176 Abs. 1 OR)9

. Einen Anspruch 
auf Zahlung an sich selbst hat der Anspruchsberechtigte nicht (BGE 81 II 
129, 132), ausser wenn er den Dritten bereits entschädigt hat10

• Das 

Anders im Ergebnis - freilich ohne nähere Prüfung der Frage -
WIEGAND/BERGER, S. 740, und die dort in Fn. 131 zitierten Autoren. Die deutsche 
Rechtsprechung stützt den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter auf den 
Parteiwillen ab. Dass dies in aller Regel eine «glatte Fiktion» ist (WILHELM, S. 
157 mit illustrativen Rechtsprechungshinweisen), ist heute in der deutschen Lehre 
weitgehend anerkannt (GUHLIKOLLER, § 31 Rn. 35; BAYER, s. 475 f.; CANARJS, s. 
475 ff.; URBAN, S. 178). 
HUBER, S. 281. 

10 Abgesehen von diesem Fall hat der Anspruchsberechtigte zwar keinen Anspruch 
auf Leistung an sich selbst, doch steht es dem Richter, der nach Art. 43 OR über 
die Art des Schadenersatzes zu befinden hat, auch in solchen Fällen frei, den 
Haftpflichtigen zur Leistung an den Anspruchsberechtigten zu verpflichten. Das 
wird er freilich im Interesse des Dritten nur tun, wenn Gewähr dafür besteht, dass 
die Zahlung vom Anspruchsberechtigten an den Dritten weitergeleitet werden 
wird (VON TuttR!EsCHER, S. 112). Im Klartext bedeutet dies: Zwar hat der 
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schliesst nicht aus, dass der Haftpflichtige mit befreiender Wirkung an 
den Anspruchsberechtigten - zu Randen des geschädigten Dritten -
zahlt11

• Es besteht also eine Art Alternativermächtigung: Geschuldet ist 
nur die Leistung an den Dritten, doch darf der Ersatzpflichtige auch an 
den Anspruchsberechtigten leisten (vgl. in verwandtem Zusammenhang 
Art. 60 VVG). Nach dem Gesagten bat der Schadenersatzanspruch des 
Anspruchsberechtigten für diesen keinen materiellen Wert, er hat eben 
keinen Ansprnch auf Zahlung an sich selbst, und wenn der Haftpflichtige 
Zahlung an ihn leistet, so hat er die Zahlung an den Dritten weiterzulei
ten. Angesichts dessen wird man dem Dritten das Recht zugestehen müs
sen, Abtretung des Anspruchs zu verlangen12

'
13

• Der Anspruchsberechtig
te kann allerdings die Abtretung davon abhängig machen, dass der Dritte 
allfälligen ihm (noch) obliegenden Pflichten nachkommt (Art. 82 OR 
analog)14

• 

15 !Jd,yiel 1 (DGE 81 II 12915
): Die f irma Anna Erker (Firma E.) gub Wun.:n bd u.:r 

S.A. Angelo Castelleti (C. S.A.) in Aufbewahrung. Diese lagerte die Ware ihrerseits 
bei der Magazzini generali S.A. (M. S.A.) ein. Hier wurde sie wegen eines Wasser
rohrbruchs beschädigt. Die Firma E. erlitt einen Schaden von rund CHF l 8'000.-. Die 
M. S.A. haftete der C. S.A. aus Verschulden (Art. 97 OR), die C. S.A. ihrerseits hafte
te der Firma E. aus Art. 101 OR. Im Verhältnis dieser Firma zur M. S.A. war hinge
gen kein Haftungstatbestand gegeben. In dieser Situation hatte die C. S.A. gegenüber 
der M. S.A. Anspruch auf Befreiung von ihrer Schuld gegenüber der Firma E., sei es 
durch externe Übernahme dieser Schuld, sei es durch Zahlung von CHF 18'000.- an 

Anspruchsberechtigte nur Anspruch auf Realersatz (Befreiung von seiner Schuld), 
doch kann der Richter auf eine andere Form des Schadenersatzes erkennen. 

11 Der Dritte kann gegen eine derartige Schadensliquidation nicht einschreiten, da 
zwischen ihm und dem Haftpflichtigen kein Rechtsverhältnis besteht. 

12 Und zwar generell, nicht nur «meistens», wie VON TUHR/ESCHER, S. 113, meinen. 
13 Freilich darf die Abtretung nicht zu einer Bereicherung des Dritten führen. Daher 

kann dieser vom Anspruchsberechtigten nicht gleichzeitig die Abtretung und 
zusätzlich Schadenersatz verlangen. Dementsprechend hat die Abtretung 
erfüllungshalber oder an Erfüllungsstatt zu erfolgen. Im Streitfall entscheidet 
darüber der Richter nach seinem Ermessen (Art. 43 Abs. 1 OR). 

14 Weigert sich der Anspruchsberechtigte, seine auf Drittentschädigung gerichtete 
Schadenersatzforderung abzutreten, so kann sich der Dritte die Forderung 
gerichtlich zusprechen lassen (BGE 91 II 50 f.; Gestaltungsurteil), hingegen geht 
die Forderung nicht von Gesetzes wegen auf ihn über, auch dann nicht, wenn die 
Rechtsverfolgung gegen den Anspruchsberechtigten mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist (insoweit anders VON TuHR!ESCHER, S. 113). 

15 Dazu PIOTET, S. 28 f. , S. 79 f. 
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die Firma E. Die M. S.A. konnte sich allerdings auch durch Zahlung an die C. S.A. 
befreien. Die Firma E. war gegenüber der C. S.A. berechtigt, die Abtretung von deren 
Schadenersatzanspruch zu verlangen, freilich nur gegen gleichzeitige Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten aus dem Hinterlegungsvertrag (Art. 82 OR analog) 16

• -Beispiel 2: 
Ein Darlehensnehmer zahlt das Darlehen nicht rechtzeitig zurück, weshalb der Darle
hensgeber seinerseits eine Zahlungsverpflichtung nicht rechtzeitig erfüllen kann. Hier 
haftet der Darlehensgeber seinem Gläubiger auf Ersatz von Verzugszinsen (Art. 104 
OR). Diese sein Vermögen belastende Zinspflicht stellt einen Schaden dar. Der Dar
lehensnehmer hat diesen Schaden nach Art. 103 OR zu ersetzen, indem er die Zins
pflicht extern übernimmt oder sie tilgt oder indem er den geschuldeten Zinsbetrag an 
den Darlehensgeber abführt. Dieser ist seinem Gläubiger zur Abtretung seines An
spruchs gegen den Darlehensnehmer verpflichtet17

. 

Von uneigentlicher Drittschadensliquidation spricht man in solchen Fäl- 16 
Jen, weil die haftpflichtige Vertragspartei den Drittschaden nur deshalb zu 
ersetzen hat, weil er zum Eigenschaden des Anspruchsberechtigten gehört 
(sog. Haftungsinteresse) und daher die Haftung Ausfluss der allgemeinen 
Haftungsprinzipien ist. 

2. Von eigentlicher Drittschadensliquidation oder schlicht von Dritt- 17 
schadensliquidation spricht man dann, wenn ein Drittschaden, für den der 
Anspruchsberechtigte nicht haftet, liquidiert werden kann. Einzelne sol-
che Fälle sind im Gesetz vorgesehen. Hauptfall ist der Ersatz des Versor
gerschadens (Art. 45 Abs. 3 OR, der trotz seiner Stellung im ausserver
traglichen Haftungsrecht auch im vertraglichen Haftungsrecht zur An
wendung kommt). Im Einzelfall kann auch der - tatsächliche oder hypo
thetische - Vertragswille auf Drittschadensliquidation gerichtet sein. Zum 
Dritten besteht ein Anspruch auf Drittschadensliquidation dort, wo deren 
Ablehnung durch den Haftpflichtigen im Einzelfall rechtsmissbräuchlich 
wäre (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Schliesslich kann die Drittschadensliquidation 
auch auf Gesetzesergänzung beruhen (Art. 1 Abs. 2/3 ZGB). Das ist frei-
lich nicht unbestritten. Insbesondere PIOTET

18 lehnt im vorliegenden Kon-
text jede Gesetzesergänzung ab (so wohl auch BGE 81 II 129, 130). Die 
herrschende Lehre lässt sie hingegen - unter Annahme einer Gesetzeslü-
cke - in gewissen Fällen zu (so im Ergebnis auch BGE 112 II 235, dazu 

16 Zudem hatte eine allf<illige Abtretung - nach Ermessen des Richters -
erfüllungshalber oder an Erfüllungs Statt zu erfolgen (s. Fn. 13). 

17 Der Gläubiger kann freilich nicht die Abtretung und zusätzlich den Verzugszins 
verlangen. Daher hat die Abtretung an Erfüllungs Statt oder erfüllungshalber zu 
erfolgen (s. Fn. 13). 

18 PIOTET, S. 81 f. (Zusammenfassung) und passim. 
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Rn. 35). Diese letztere Ansicht ist vorzugswürdig: Das Schadenersatz
recht entzieht sich wie kein anderes Gebiet einer abschliessenden Rege
lung. Das gilt nicht nur, aber auch, hinsichtlich der Frage, welche Schä
den ersatzfähig sind. Es darf daher nicht angenommen werden, der Ge
setzgeber habe insoweit eine umfassende, lückenlose Regelung treffen 
wollen. Mittel der Gesetzesergänzung sind insbesondere die Analogie zu 
einschlägigen Gesetzesbestimmungen sowie die sog. Durchgangsfunktion 
des Rechtsmissbrauchsverbots19

. Der Richter ist aber auch befugt, in frei
er Rechtsfindung eigenständige Regeln zu schaffen. 

18 Angenommen, im ersten Beispiel von oben Rn. 15 hat die C. S.A. (Aufbewahrerin) 
die Haftung für das Verhalten von Hilfspersonen (Art. 101 OR) wegbedungen. Dies
falls ist die C. S.A. der Firma E. nicht haftbar, weshalb eine unechte Drittschadensli
quidation ausscheidet. Im Ergebnis kann dies jedoch nichts daran ändern, dass die M. 
S.A. für den Schaden der Firma E. aufzukommen hat (a.A. BGE 81 TI 129). Denn der 
Haftungsausschluss soll nicht ihr, sondern der C. S.A. zugute kommen. Will sich die 
M. S.A. aut <lie <lurch den Hafrungsausschluss begrunde1e Rech1siagc bcruic::n, hauud l 
sie missbräuchlich. Ganz allgemein muss gelten, dass eine (eigentliche) Drittscha
densliquidation immer dann zulässig ist, wenn eine uneigentliche Drittschadensliqui
dation ausschliesslich an einem Haftungsausschluss scheitert. Auf das Rechtsmiss
brauchsverbot braucht daher im Einzelfall nicht mehr zurückgegriffen zu werden. 
Vielmehr beruht die Drittschadensliquidation jeweils auf einer gesetzesergänzenden 
Regel (Art. 1 Abs. 2/3 ZGB). Art. 2 Abs. 2 ZGB hat also blosse «Durchgangsfunkti
on». 

19 Wo die Drittschadensliquidation zulässig ist, steht der Schadenersatzan
spruch grundsätzlich dem Anspruchsberechtigten, nicht dem Dritten, zu, 
doch kann nur Leistung an den Dritten verlangt werden. Der Ansprnch 
hat daher für den Anspruchsberechtigten - gleich wie bei der uneigentli
chen Drittschadensliquidation - keinen materiellen Wert. Folge ist hier 
wie dort, dass dem Dritten ein Abtretungsanspruch zuzugestehen ist; aus
nahmsweise findet eine Legalzession statt (z.B. Art. 401 Abs. 2 OR). Die 
Abtretung kann jedoch u.U. von der Befriedigung von Gegenansprüchen 
abhängig gemacht werden (Art. 82 OR analog; siehe das Beispiel 1 in Rn. 
15); im Falle einer Legalzession gilt eine entsprechende Beschränkung 
von Gesetzes wegen (Art. 401 Abs. 1 OR; siehe das Beispiel in Rn. 38). 

19 S. dazu MERZ, BerK, N 42 zu Art. 2 ZGB; KR.AM.ER, S. 201 f. m.w.N. in Fn. 629. 
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II. Die (eigentliche) Drittschadensliquidation im Einzelnen 

1. Vertraglich begründete Drittschadensliquidation 

1. Dass die Parteien ausdrücklich abmachen, dass bei Vorliegen eines 20 
Haftungstatbestandes auch der Schaden eines (nicht direkt geschädigten) 
Dritten ersatzfähig sein soll, dürfte kaum je vorkommen. Hingegen lässt 
sich die Dritthaftung gelegentlich auf den hypothetischen Parteiwillen 
abstützen (sog. ergänzende Vertragsauslegung20

). Praktisch geht es 
durchwegs um Fälle, in denen die Leistung einer Vertragspartei für einen 
Dritten bestimmt ist, ohne dass diesem ein eigener Leistungsanspruch 
zustehen soll (andernfalls gilt das oben in Rn. 11 Gesagte). Das trifft 
einmal beim unechten Vertrag zugunsten eines Dritten zu, dann aber 
auch bei den hier so genannten drittbezogenen Verträgen oder Verträgen 
im Interesse eines Dritten. Beim unechten Vertrag zugunsten eines Drit-
ten ist der Dritte Leistungsempfänger und damit unmittelbarer Nutznies-
ser der Leistung. Demgegenüber hat bei einem drittbezogenen Vertrag die 
Leistung zwar ausschliesslich an den Gläubiger zu erfolgen, jedoch im 
Interesse eines Dritten. Im einen Fall ist die Leistung nach dem Parteiwil-
len unmittelbar für einen Dritten bestimmt, im anderen Fall mittelbar. 
Wer beispielsweise einen Anwalt mit der Errichtung eines Testaments 
beauftragt, um seine Tochter als Alleinerbin einzusetzen, der schliesst 
einen drittbezogenen Vertrag, da die Leistung (Testamentserrichtung) 
ausschliesslich dem Vater als Auftraggeber geschuldet ist und die Tochter 
lediglich mittelbar von der Testamentserrichtung profitieren soll21

. 

Beispiel 1 (unechter Vertrag zugunsten Dritter): Nimmt man im Beispiel 2 von oben 21 
Rn. 12 (BGE 83 II 277) einen unechten Vertrag zugunsten Dritter an (so noch das 
KGer GR als Vorinstanz des BGer), so hätte der Schadenersatzanspruch nicht dem 
verunfallten Cadisch, sondern dessen Arbeitgeber Christoffel zugestanden, doch hätte 
Cadisch die Abtretung des Anspruchs verlangen können, allenfalls aber nur gegen 
gleichzeitige Erfüllung eigener arbeitsvertraglicher Pflichten (etwa zur Herausgabe 
von Arbeitsmaterial). - Beispiel 2 (Vertrag im Interesse eines Dritten; vgl. BGH, JZ 
1966, 141)22

: X will seine Tochter als Alleinerbin einsetzen. Da er nicht privatschrift-
lich testieren will, beauftragt er einen Rechtsanwalt mit der Abfassung eines öffentli-
chen Testaments. In der Folge stirbt X, noch bevor es zur Testamentserrichtung ge
kommen ist. Die Tochter muss sich deshalb als gesetzliche Erbin neben einer Enkelin 

20 S. dazu KOLLER, OR AT, Rn. 560, 600 und passim. 
21 A.A. ist etwa SCHWENZER, Rz. 87.05. 
22 Ähnliche Fälle BGH, NJW 1977, S. 2073 ff., und BGH, DB 1995, S. 1854 f. 
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(Tochter eines vorverstorbenen Sohnes von X) mit der Hälfte des Nachlasses begnü
gen. Ist dem Anwalt eine pflichtwidrige Säumnis vorzuwerfen und wäre das Testa
ment bei pflichtgemässem Verhalten noch rechtzeitig errichtet worden, so ist er für 
den der Tochter entgangenen hälftigen Erbteil vertraglich haftbar. Anspruchsberech
tigt sind beide Erben, nicht die Tochter alleine. Diese hat aber gegenüber der Enkelin 
einen Abtretungsanspruch. 

22 Im deutschen Recht wird in solchen Fällen ein Vertrag mit Schutzwir
kung zugunsten Dritter angenommen. Dementsprechend ist der Dritte 
jeweils von Gesetzes wegen anspruchsberechtigt. Dem Vertragspartner, 
dem gegenüber der Haftungstatbestand erfüllt ist, steht nach dieser Kon
zeption kein Retentionsrecht zu, mit dem er die Berechtigung des Dritten 
mit seinen eigenen Interessen verknüpfen könnte. Im Beispiel 1 von oben 
Rn. 21 würde also Cadisch seinen Schaden ersetzt verlangen können, 
ohne durch ein Retentionsrecht seines Arbeitgebers Christoffel gehindert 
zu sein. Das ist m.E. weder sachgerecht noch auf den Parteiwillen rück
führbar. 

23 2. Sowohl beim unechten Vertrag zugunsten eines Dritten wie auch beim 
Vertrag im Interesse eines Dritten macht das Leistungsversprechen des 
Schuldners nur wirklich Sinn, wenn man es mit einer Haftung für allfälli
gen Drittschaden verbindet. Denn ohne die Haftungsübernahme wäre das 
Leistungsversprechen im Falle einer Obligationsverletzung praktisch 
nicht durchsetzbar, es sei denn, der Drittschaden bedeute gleichzeitig 
einen Eigenschaden (Haftungsinteresse) des Gläubigers. Daher darf der 
Gläubiger nach Treu und Glauben davon ausgehen, der Schuldner wäre 
mit einer Übernahme des Drittschadens einverstanden, wenn die Haf
tungsfrage zur Diskussion gestellt würde, und der Schuldner seinerseits 
muss nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass sein Leistungsver
sprechen auch als Versprechen, für allfälligen Drittschaden einzustehen, 
ausgelegt wird. Anders verhält es sich dort, wo der Schuldner eine Leis
tung für den Gläubiger und in dessen Interesse erbringt, obwohl von der 
Leistung allenfalls auch Dritte in den Genuss der Leistung gelangen. In 
solchen Fällen darf der hypothetische Parteiwille regelmässig nicht auf 
die Übernahme eines allfälligen Drittschadens erstreckt werden. Daher 
darf beispielsweise bei einem Mietvertrag im Nonnalfal nicht angenom
men werden, die Haftung des Vermieters erstrecke sich auch auf allfälli
gen Schaden von Ehegatte, Kindern und Gästen, und bei einem Kaufver
trag darf regelmässig nicht angenommen werden, die Haftung des Ver-
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käufers erstrecke sich auch auf den Schaden eines Abnehmers23
• Letzten 

Endes kann aber immer nur im Einzelfall beurteilt werden, ob der konkre
te Vertrag genügende Anhaltspunkte für eine ergänzende, auf Drittschutz 
gerichtete Vertragsauslegung liefert. Sicher aber ist, dass dies dort nie der 
Fall ist, wo der Gläubiger und der Dritte gegenläufige Interessen haben 
und daher der Schuldner nicht annehmen muss, der Gläubiger sei an ei
nem Drittschutz interessiert24

. 

Wer beispielsweise in Hinsicht auf einen allfä.lligen Verkauf ein Grundstück schätzen 24 
lässt, ist an einem möglichst hohen Schätzwert interessiert, wogegen allfällige Kaufin
teressenten an einem möglichst tiefen Schätzwert interessiert sind. Daher schied in 
BGE 130 III 345 eine vertragliche Haftung für den Schaden der Käufer aus (E. 1). 

2. Gesetzlich vorgesehene Drittschadensliquidation 

Das Prinzip, dass indirekte Schäden - bei gegebenem Haftungstatbestand 25 
- nicht ersatzfähig sind, soll verhindern, dass Ersatzpflichten ins Uferlose 
wachsen und dadurch Haftpflichtige in den wirtschaftlichen Ruin getrie-
ben werden25

• In den Fällen, für die das Gesetz Ausnahmen vorsieht, ist 
eine Ausuferung der Haftung nicht zu befürchten. Im Vordergrund stehen 
die folgenden beiden Fälle26

: 

1. Haftung für Versorgerschaden. Art. 45 Abs. 3 OR betrifft den Fall, 26 
dass jemand für den Tod eines Menschen ausservertraglich (z.B. nach 
Art. 41, 55, 56 OR) haftbar ist. Die Bestimmung sieht vor, dass Dritte, die 
durch die Tötung ihren Versorger verloren haben, den daraus resultieren-
den Schaden (sog. Versorgerschaden) ersetzt verlangen können. Art. 45 
Abs. 3 OR findet gestützt auf Art. 99 Abs. 3 OR auch im Rahmen der 
vertraglichen Haftung Anwendung. Wenn also beispielsweise ein Arbeit-

23 Das gilt auch bei Produkten, die typischerweise für den Weiterverkauf bestimmt 
sind (BA VER, s. 476). 

24 Die deutsche Rechtsprechung hat hingegen auch schon in solchen Fällen einen 
vertraglichen Drittschutz (und zwar unter Annahme eines Vertrags mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter) befürwortet (BGHZ 127, 378; BGH, NJW 
1998, S. 1059; ablehnend z.B. PICKER, S. 400 ff„ weitere Nachweise in BGB 130 
III 345 E. !). 

25 KOZIOL/WELSER, S. 312. 
26 Auch Art. 45 Abs. 1 OR kann hierher gezählt werden {HECK, S. 51, zum 

inhaltsgleichen § 844 BGB). 
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nehmer sich an einer mangelhaft gewarteten Maschine verletzt und in der 
Folge stirbt, so kann die bis anhin von ihm versorgte Ehefrau nach Art. 45 
Abs. 3 OR i.V.m. Art. 328 und 97 Abs. 1 OR Ersatz ihres Versorgerscha
dens verlangen. 

27 Obwohl der Anspruch in solchen Fällen nicht allein auf Art. 45 Abs. 3 OR beruht, 
sondern an einen vertraglichen Haftungstatbestand anknüpft, handelt es sich nach 
BGE 123 III 204 nicht um einen vertraglichen, sondern um einen ausservertraglichen 
Anspruch. Dementsprechend richtet sich die Verjährung nach Ansicht des Bundesge
richts nach Art. 60 OR, nicht 127 OR. Die neuere, m.E. zutreffende Lehre27 unterstellt 
hingegen den Anspruch vertragsrechtlichen Modalitäten (so auch noch die ältere 
bundesgerichtliche Rechtsprechung, BGE 36 II 218 E. 3). 

28 Die Haftung für Versorgerschaden ist auch in den Nachbarrechten aner
kannt (z.B. § 844 Abs. 2 BGB). Sie beruht auf der Überlegung, dass der 
Haftpflichtige nicht besser stehen soll, wenn er eine Person tötet, wie 
Wt.::1111 t:;f 1'it:: vt;rii::;tzt ü.ü.d dadurch aibcitsiliiililüg iilachL lrn cii1c11 Full 
(Verletzung) wird der Versorgungsausgleich über den Ersatz des Ver
dienstausfalls ermöglicht, im anderen Fall (Tötung) durch den Ersatz des 
Versorgerschadens. Die Gefahr einer Haftungsausuferung besteht dabei 
offensichtlich nicht, denn der Versorgerschaden orientiert sich am ausfal
lenden V erdienst28

• 

29 Entgegen der allgemeinen Regel hat der indirekt geschädigte Dritte (der 
oder die Versorgte) von Gesetzes wegen einen eigenen Anspruch auf 
Entschädigung, er ist also nicht auf eine Abtretung von Seiten der Erben 
des Getöteten angewiesen. 

30 2. Haftung für schadensvermindernde Leistungen Dritter. Das Gesetz 
sieht verschiedentlich vor, dass ein Dritter dem Geschädigten eine Leis
tung zu erbringen hat, im Ausgleich dafür aber auf den Haftpflichtigen 
zurückgreifen kann. Auch hier geht es letzten Endes um Drittschadensli
quidation29. Zwei Beispiele: 

27 WEBER, BerK, N 192 zu Art. 99 ORm.w.N. 
28 Prägnant KELLER, S. 86 unten; bei KELLER, S. 85 ff„ finden sich auch die Details 

zur Schadensberechnung. 
29 Z.B. LUKAS, S. 487 f., und KOZIOLIWELSER, S. 313 unten/314, mit Bezug auf das 

österreichische, VON SCHROETER, S. 344, mit Bezug auf das deutsche Recht. 
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Wird ein nach UVG Unfallversicherter bei einem Unfall verletzt, so hat 31 
er gegenüber dem Versicherer (z.B. der SUVA) Anspruch auf Versiche
rungsleistungen. Ist für den Unfall ein Dritter haftbar, so kann der Versi
cherer auf diesen im Umfang seiner Leistungspflicht Regress nehmen 
(Art. 72-75 ATSG und Art. 42 UVG). Das Regressrecht gilt bei beliebi-
ger Haftpflicht, insbesondere auch im Falle vertraglicher Haftung. Gege
benenfalls haftet also der aus Vertrag Haftbare dem Versicherer, obwohl 
dieser lediglich indirekt geschädigt ist. Insofern handelt es sich um eine 
besondere Form von Drittschadensliquidation. 

Wird ein Arbeitnehmer verletzt und dadurch arbeitsunfähig, so hat ihm 32 
der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den Lohn weiter zu zahlen (Art. 
324a OR). Der Arbeitgeber kann jedoch auf einen allfälligen Haftpflich
tigen ganz oder teilweise Regress nehmen (Art. 51 Abs. 2 OR)30

. Das gilt 
auch dann, wenn die Haftpflicht aus Vertrag herrührt, denn die Lohnfort
zahlungspflicht gehört in die dritte Kategorie von Art. 51 Abs. 2 OR, die 
vertragliche Haftung in die zweite. Letzten Endes geht es darum, dass der 
Arbeitgeber Schaden (Lohnfortzahlung trotz fehlender Gegenleistung) 
auf den Haftpflichtigen abwälzen kann, obwohl er nicht direkt geschädigt 
ist31

. 

Im Falle des UVG-Regresses geht im Umfange des Regressrechts der 33 
Schadenersatzanspruch des Verunfallten auf den Versicherer über 
(Subrogation). Der Regressanspruch ist also identisch mit dem Schaden
eratzanspruch. Demgegenüber soll es sich beim Regressrecht nach Art. 51 
Abs. 2 OR um einen selbständigen, mit dem Schadenersatzanspruch nicht 
identischen Anspruch handeln (BGE 115 II 48). Immer aber ist der Dritte 
(z.B. der Arbeitgeber im Falle von Rn. 32) von Gesetzes wegen berech-
tigt, seinen Schaden selbst zu liquidieren. Einer Abtretung bedarf er hier-
für - entgegen der allgemeinen Regel - nicht. 

30 GilllI./KOLLER, § 26 Rn. 13, § 46 Rn. 93. 
31 Art. 51 Abs. 2 OR dürfte im vorliegenden Kontext nur analog anwendbar sein. 

Genau genommen, gehört daher das Regressrecht des Arbeitgebers gegen einen 
Dritthaftpflichtigen zur gesetzesergänzenden Drittschadensliquidation (dazu 
sogleich 3.). 
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3. Gesetzesergänzende Drittschadensliquidation 

34 1. Überblick. Anknüpfungspunkt für eine gesetzesergänzende Drittscha
densliquidation kann vorab die Durchgangsfunktion des Rechtsmiss
brauchsverbots sein (oben Rn. 17), ferner die Analogie zu Bestimmun
gen, welche die Drittschadensliquidation ausdrücklich oder der Sache 
nach zulassen (siehe Fn. 31). In nicht wenigen Fällen aber beruht die 
Drittschadensliquidation auf «freiem richterlicher Rechtsfindung. So ver
hält es sich in den Fällen der sog. Schadens- oder Interessenverlagerung, 
für welche die Drittschadensliquidation weitgehend anerkannt ist. Ge
meint sind Tatbestände, bei denen der Schaden «typischerweise nicht 
beim Anspruchsberechtigten selbst, sondern nur bei einem Dritten entste
hen kanm>32

. Als wichtigste Fallgruppen haben sich die Fälle der mittel
baren Stellvertretung, die Fälle der obligatorischen Gefahrverlagerung 
und die Obhutsfälle herausgebildet (dazu Ziff. 2-4). Es gibt jedoch noch 
andere Fälle. Ern Beispiel g1bi BGE i 12 11 235 ab. 

35 BGE 112 II 235 betraf folgenden Sachverhalt: Der Pächter einer Liegenschaft hatte 
diese unterverpachtet und in der Folge nicht mehr zum Gebrauch überlassen können, 
weil der Verpächter sie verkauft und der Erwerber das Pachtverhältnis - berechtigter
weise - vorzeitig aufgelöst hatte (Art. 290 lit. a OR i.V.m. Art. 261 OR). Der Unter
pächter erlitt dadurch einen Schaden. Auf diesem wäre er ohne Drittschadensliquida
tion sitzen geblieben. Denn: Der Pächter war ihm mangels Verschuldens nicht haftbar. 
Der Verpächter seinerseits hatte zwar «seinen» Pachtvertrag schuldhaft verletzt, doch 
war der Unterpächter insoweit nur indirekt geschädigt und daher nach allgemeinem 
Grundsatz nicht ersatzberechtigt. Dieses unerfreuliche Resultat hat das OGer AG 
vermieden, indem es annahm, der Pächter könne vom Verpächter die Entschädigung 
des Unterpächters verlangen. Dem Unterpächter gestand es ein Recht auf Abtretung 
dieses Anspruchs zu. Das Bundesgericht ging - zu Unrecht und mit unhaltbarer Be
grilndung33 - noch weiter und hat dem Unterpächter das Recht zuerkannt, den Pächter 
(nicht den Verpächter!) auf Schadenersatz zu belangen. 

36 In den Fällen der Schadensverlagerung hängt die Haftung für den Dritt
schaden nicht davon ab, ob dem Haftpflichtigen die Drittbeteiligung er
kennbar war oder nicht (so im Ergebnis auch BGE 112 II 23534

) . Denn es 
geht hier - anders als beim unechten Vertrag zugunsten Dritter und beim 
Vertrag im Interesse Dritter - nicht darum, die Drittschadensliquidation 

32 JAUERNIG!fEICHMANN, vor §§ 249-253, N 19. 
33 GUHiiKOLLER, § 31 Rn. 46; vgl. auch SJZ 1980 S. 194. 
34 Ferner LEMP, S. 168; a.A. BECKER, BerK, N 47 zu Art. 97 OR. 
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auf den Parteiwillen abzustützen, sondern auf das objektive, wenn auch 
ungeschriebene Recht: Anspruchsgrundlage ist eine Fortentwicklung des 
Gesetzes, nicht des Vertrags. hnmerhin kann dem Umstand, dass der 
Schuldner um die Drittbeteiligung nicht wusste, bei der Schadenersatz
bemessung Rechnung getragen werden (Art. 43 f. OR)35

• Wenn umge
kehrt die Drittbeteiligung erkennbar war, so kann die Drittschadensliqui
dation u.U. auch auf den (hypothetischen) Parteiwillen abgestützt werden. 

2. Fälle der mittelbaren Stellvertretung. Schliesst jemand als mittelba- 37 
rer Vertreter einen Vertrag, so ist ausschliesslich er, nicht der Vertretene, 
gegenüber dem Vertragspartner berechtigt und verpflichtet. Verletzt der 
Vertragspartner in haftbar machender Weise den V ertrag (oder wird er in 
sonstiger Weise vertraglich haftbar, z.B. nach Art. 101 OR), so ist der 
Vertretene, falls geschädigt, blass indirekt geschädigt. Nach dem Tatbe
standsprinzip ist daher sein Schaden nicht ersatzfähig. Das wird zu Recht 
als unbillig empfunden und daher die Drittschadensliquidation zugelassen 
(vgl. z.B. OGH, SZ 46/31, 69/266, ablehnend hingegen BGE 81II129, 
132). Anspruchsberechtigt ist zwar - nach allgemeiner Regel - der Ver
treter, doch geht der Anspruch auf den Vertretenen über, sobald dieser 
seinen Verpflichtungen aus dem Rechtsverhältnis zum Vertreter nachge
kommen ist (z.B. Art. 401 Abs. 1 OR, Art. 425 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 401 
Abs. 1 OR). 

Beispiel: A erteilt B den Auftrag, auf seine Rechnung, aber in eigenem Namen bei C 38 
ein bestimmtes Bild zu kaufen. B tätigt den Kauf auftragsgemäss. Kommt C in der 
Folge mit der Lieferung in Verzug, so kann B den Verzugsschaden von A ersetzt 
verlangen. Sobald A seinen Verpflichtungen gegenüber B nachgekommen ist (z.B. 
eine allfiillige Provision gezahlt hat), geht der Anspruch von Gesetzes wegen auf A 
über (Art. 401 Abs. l OR, evtl. i.V.m. Art. 425 Abs. 2 OR), Geht die Sache in einer 
den C haftbar machenden Weise unter, so kann B den Schaden ersetzt verlangen, der 
dem A aus der Nichterfülhmg entsteht36

• Nebst dem Schaden von A kann B (selbst-

35 LEMP, S, 168, 
36 PIOTET (S. 55, Rn. 211 f.) meint, der Vertreter erleide in einem solchen Fall einen 

eigenen Schaden in Höhe des objektiven Sachwerts (Verkehrswerts); diesen 
könne er liquidieren, mehr nicht, Indessen ist eine objektive Schadensberechnung 
abzulehnen, sofern und soweit der angeblich Geschädigte subjektiv 
erwiesenennassen keinen Schaden erlitten hat (vgl. z.B. den Fall OLG Hamm, 
VersR 1984, S. 151). In unserem Beispiel erleidet B, da ihm die Sache 
wirtschaftlich nicht gehören soll, keinen Schaden in Höhe des Sachwerts. 
Abgesehen hiervon, ist es in grundsätzlicher Hinsicht nicht richtig, die subjektiven 
Interessen des Vertretenen nicht zu berücksichtigen. 
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verständlich) auch seinen eigenen Schaden liquidieren, falls solcher entsteht (es ent
geht ihm z.B. die Provision, weil mit A abgemacht ist, dass die Provision nur bei 
erfolgreicher Durchführung des Geschäfts geschuldet ist). 

39 3. Fälle der obligatorischen Gefahrverlagerung. Es geht um Fälle der 
folgenden Art: Ein Sachschuldner beauftragt einen Dritten mit der Erfül
lung. Bei diesem wird die Sache zerstört, und zwar so, dass der Dritte 
dem Schuldner vertraglich haftbar wird (z.B . nach Art. 97 oder 101 OR). 
Haftet der Schuldner seinerseits seinem Gläubiger, so kann er dessen 
Schaden nach den Grnndsätzen über die uneigentliche Drittschadensli
quidation liquidieren. Haftet er nicht, so ist er zu einer eigentlichen Dritt
schadensliquidation befugt (vgl. OGH, SZ 51/164)37

• 

40 Beispiel 1: S schenkt seiner Freundin B sein Auto und beauftragt X, dieses gegen 
Zahlung von CHF 100.- der B zu bringen. X verschuldet einen Unfall, bei dem das 
Auto einen Totalschaden erleidet. Hier haftet S seiner Freundin nicht (Art. 248 OR). 
Eim: u111::ig1::11 tl11:lu:: Sd1aJ.:11sli4uiJa1iou fallt dah.::r ausscr Betracht. Zulässig fat hinge 
gen eine eigentliche Drittschadensliquidation: S kann von X verlangen, die B zu ent
schädigen. - Beispiel 238

: K kauft bei V eine Maschine, die V über eine Speditions
firma zur Versendung bringen soll (Versendungskauf, Schickschuld). V betraut mit 
dem Transport die Firma S. Diese verursacht in haftbar machender Weise einen Un
fall, bei dem die Maschine zerstört wird. Da V für das Verhalten von S nicht (nach 
Art. 101 OR) einzustehen hat, ist er dem K nicht schadenersatzpflichtig. Eine unei
gentliche Drittschadensliquidation fällt daher ausser Betracht. Hingegen ist V zu einer 
eigentlichen Drittschadensliquidation befugt. Hauptbestandteil des Schadens von K 
bildet normalerweise der Kaufpreis, den K dem V trotz Nichterhalt der Sache bezah
len muss, falls er - wie regelmässig (Art. 185 OR) - gefabrbelastet ist. Ist ausnahms
weise V - durch vertragliche Abrede - gefahrbelastet, so kann K den Verlust des 
Kaufpreises als eigenen Schaden geltend machen und darüber hinaus noch verblei
benden Drittschaden (z.B. Gewinn, den K bei Erhalt der Sache gemacht hätte). 

41 4. Obhutsfälle. In den Obhutsfällen ist jemand zur Obhut über eine frem
de Sache verpflichtet. In der Folge wird die Sache durch einen Dritten 
beschädigt oder zerstört. Haftet der Obhutspflichtige dem Eigentümer der 
Sache für deren Beschädigung oder Zerstörnng, z.B . weil er das Verhal
ten des Dritten nach Art. 101 OR zu vertreten hat, so kann er den Schaden 
des Eigentümers nach den Grundsätzen über die unechte Drittschadensli-

37 Aus der Lehre vgl. LUKAS, S. 485. 
38 LöWISCH, S. 171 f. Fall 114/1 und 2; ähnlich der sehr instruktive Fall BGH, NJW 

1970, s. 38 ff. 
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quidation liquidieren. Haftet er hingegen nicht, so ist er zu einer eigentli
chen Drittschadensliquidation befugt. 

Beispiel: M, der bei V in Miete ist, hat von seinem Freund X wertvolle Bilder ent- 42 
lehnt. Diese gehen bei einem Brand, den V verschuldet hat, unter. Eine uneigentliche 
Drittschadensliquidation scheidet aus, da M dem X nicht haftbar ist. Hingegen ist M 
befugt, von V die Entschädigung des X zu verlangen. 
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